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Deutsche Gesellschaft für Kartographie e.V. 
Gesellschaft für Kartographie und Geomatik 

Gemeinsame Kommission Recht und Geodaten 
von DGfK, DGPF und DVW

Urheberrecht leicht gemacht – 
Karten und Geodaten für Unterricht, Wissenschaft 

und Beruf nutzen und publizieren

Was schützt das Urheber-
rechtsgesetz?

Die Gemeinsame Kommission Recht und 
Geodaten stellt Ihnen diese Information 
zur Verfügung, um Ihnen die Nutzung 
und Weiterverwendung von Geodaten 
zu erleichtern. Diese Information soll 
Ihnen dabei helfen, rechtliche Ausein-
andersetzungen mit den Inhabern der 
Rechte an den Geodaten zu vermeiden.

Die Gemeinsame Kommission leistet je-
doch keine Rechtsberatung. Im Falle ei-
nes Rechtsstreits empfehlen wir Ihnen, 
sich an einen Rechtsanwalt Ihres Ver-
trauens zu wenden.

Das Gesetz über Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte schützt den Urhe-
ber und bestimmte Leistungserbringer 
vor Nachahmung und vor wirtschaft-
licher Ausbeutung ihrer Leistung. Der 
Schutz des geistigen Eigentums steht 
als Grundrecht gleichberechtigt neben 
der Freiheit der Wissenschaft und der In-
formation.
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Werke
Urheberrechtlich schutzfähig sind Wer-
ke der Literatur, Wissenschaft und Kunst. 
Als Werke gelten persönliche geistige 
Schöpfungen, also z. B. wissenschaftliche 
Arbeiten mit Texten, Bildern, Zeichnun-
gen und Karten. Ohne die Erlaubnis des 
Urhebers darf grundsätzlich niemand 
dessen Werk vervielfältigen, verbreiten 
oder öffentlich wiedergeben, insbeson-
dere im Internet öffentlich zugänglich 
machen.

Der Urheberrechtsschutz beginnt mit 
der Erstellung des Werkes, ohne dass 
irgendwelche Formalien wie z. B. eine 
Registrierung erfüllt sein müssen. Der 
Urheberrechtsschutz endet siebzig Jah-
re nach dem Tod des Urhebers. Bei Wer-
ken, die von Verlagen, Behörden oder 
anderen Institutionen im eigenen Na-
men herausgegeben werden, endet der 
Urheberrechtsschutz siebzig Jahre nach 
dem Erscheinen.

Beispiele für urheberrechtlich geschütz-
te Geodaten sind Stadtpläne (Abb. 1) 
oder topographische Karten (Abb. 4) in 
ihrer charakteristischen Darstellung. 

Datenbankwerke
Rechtlich schutzfähig ist auch eine Da-
tenbank. Das ist eine Sammlung von 
Werken, Daten oder anderen unabhän-
gigen Elementen, die systematisch oder 
methodisch angeordnet und einzeln 
mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf 
andere Weise zugänglich sind. Ist die 
Datenbank aufgrund der Auswahl oder 
Anordnung der unabhängigen Elemen-
te eine persönliche geistige Schöpfung, 
genießt sie als Datenbankwerk einen 
siebzigjährigen Schutz. 

Als urheberrechtlich geschützte Daten-
bankwerke kommen Geoinformations-
systeme in Betracht. 

Lichtbilder
Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich 
wie Lichtbilder hergestellt werden, ge-
nießen einen vergleichbaren Schutz wie 
Lichtbildwerke, allerdings nur fünfzig 
Jahre ab dem Erscheinen. 

Beispiele für als Lichtbilder geschützte 
Geodaten sind Luftbilder (Abb. 3).

Datenbanken
Ist die Datenbank kein Datenbankwerk, 
kann sie dennoch rechtlich geschützt 
sein. Dies ist der Fall, wenn die Beschaf-
fung, Überprüfung oder Darstellung der 
unabhängigen Elemente eine nach Art 
oder Umfang wesentliche Investition er-
fordert.

Der Hersteller einer solchen Datenbank 
hat das Recht, über die Entnahme und/
oder die Weiterverwendung der Gesamt-
heit oder eines in qualitativer oder quan-
titativer Hinsicht wesentlichen Teils des 
Inhalts der Datenbank zu bestimmen. 
Damit sind Sammlungen topographi-
scher oder thematischer Daten in Tabel-
len-, Listen- oder in Kartenform gesetz-
lich geschützt, also z. B. die Gitterpunkte 
eines digitalen Geländemodells (Abb. 2), 
georeferenzierte Gebäudeadressen und 
die Inhalte der topographischen Karten. 

Der Schutz des Datenbankherstellers 
beginnt mit der Veröffentlichung der 
Datenbank und erlischt fünfzehn Jah-
re nach der Veröffentlichung. Wird eine 
Datenbank laufend aktualisiert, bezieht 
sich diese Schutzdauer auf die jeweils 
aktuelle Fassung.
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Wenn Sie also das Werk einer anderen 
Person vervielfältigen, verbreiten oder in 
Ihren Internetauftritt einstellen wollen, 
müssen Sie grundsätzlich die Erlaubnis 
des Urhebers einholen. Grundsätzlich 
heißt, Sie müssen immer fragen, wenn 
Ihnen nicht das Urheberrechtsgesetz die 
Nutzung zweifelsfrei erlaubt, mehr dazu 
im folgenden Abschnitt. Sie müssen den 
Urheber auch um Erlaubnis bitten, wenn 
Sie sein Werk nach einer Bearbeitung oder 
Umgestaltung durch Sie verbreiten oder 
in Ihren Internetauftritt einstellen wollen.

Wenn Sie das Lichtbild eines anderen Her-
stellers vervielfältigen, verbreiten oder in 
Ihren Internetauftritt einstellen wollen, 
müssen Sie grundsätzlich die Erlaubnis 
des Lichtbildherstellers einholen. Sie müs-
sen ihn auch um Erlaubnis bitten, wenn 
Sie sein Lichtbild nach einer Bearbeitung 
oder Umgestaltung durch Sie verbreiten 
oder in Ihren Internetauftritt einstellen 
wollen.

Wie kann ich urheberrechtlich geschützte Werke, 
Lichtbilder und Datenbanken nutzen?

Wenn Sie die Datenbank oder wesentliche 
Teile der Datenbank eines anderen Daten-
bankherstellers vervielfältigen, verbreiten 
oder in Ihren Internetauftritt einstellen 
wollen, müssen Sie grundsätzlich die Er-
laubnis des Datenbankherstellers einho-
len.

In der Regel wird der Rechtsinhaber für 
die Lizenz ein Entgelt oder die Erfüllung 
anderer Bedingungen verlangen, wie z. B. 
Namensnennung oder kostenfreie Weiter-
gabe. Es empfiehlt sich, vor der Nutzung 
fremder Rechte immer mit dem Rechtsin-
haber Kontakt aufzunehmen. 

Bei der Recherche finden Sie über das Im-
pressum oder den Copyrighthinweis den 
Namen des Berechtigten. Häufig wird 
dieser Nutzungsbedingungen veröffentli-
chen, aus denen Sie entnehmen können, 
welche Nutzungen generell erlaubt und 
welche kostenpflichtig sind. Dies gilt vor 
allem für geschäftliche Anbieter von 
Geoinformationen.

Abb. 1 - Stadtplan
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Abb. 2 - Auszug aus einer Datenbank

Rechtswert   Hochwert    Höhe (m) 

4430850.00 5328780.00 608.893

4430850.00 5328790.00 609.943

4430850.00 5328800.00 611.261

4430850.00 5328810.00 613.521

4430850.00 5328820.00 614.185

4430850.00 5328830.00 615.048

4430860.00 5328780.00 610.019

4430860.00 5328790.00 609.126

4430860.00 5328800.00 609.829

4430860.00 5328810.00 611.923

4430860.00 5328820.00 614.612

4430860.00 5328830.00 615.494
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Geodatenbank entnehmen und weiter-
verwenden, also auf jeden Fall einzelne 
Objekte wie z. B. eine Straße, einzelne 
Gebäude, einen Weiher, einen Berg oder 
ein Naturdenkmal. Was ein kleiner Teil 
einer Karte oder unwesentlicher Teil des 
Inhalts einer Datenbank ist, lässt sich 
nicht mit einem bestimmten Prozent-
satz angeben. Nach der Rechtsprechung 
kommt es immer auf den Einzelfall an. 
Deshalb sind Sie mit einer Anfrage beim 
Rechtsinhaber auf der sicheren Seite.

•  Bildungseinrichtungen dürfen zur Ver-
anschaulichung des Unterrichts und der 
Lehre bis zu 15 Prozent eines veröffent-
lichten Werkes zu nicht kommerziellen 
Zwecken für einen abgegrenzten Perso-
nenkreis vervielfältigen, verbreiten und 
in geeigneter Weise, z. B. über Intranet, öf-
fentlich zugänglich machen. Enthaltene 
Kartenabbildungen dürfen vollständig 
genutzt werden. Bildungseinrichtungen 
sind frühkindliche Bildungseinrichtun-
gen, Schulen, Hochschulen sowie Ein-
richtungen der Berufsbildung oder der 
sonstigen Aus- und Weiterbildung. Zum 
abgegrenzten Personenkreis gehören: 
Lehrende und Teilnehmer der jeweili-

Was darf ich mit Karten und Geodaten 
ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers machen?

Wenn Sie rechtmäßiger Besitzer von 
Karten oder Geodaten geworden sind, 
z.B. über einen allgemein zugänglichen 
Internetviewer des Anbieters, erlaubt Ih-
nen das Urheberrechtsgesetz folgende 
Nutzungen:

•  Sie dürfen eine Karte zum privaten Ge-
brauch vervielfältigen und für eine Fahr-
radtour mit der Familie oder Freunden 
nutzen. Ebenfalls zum privaten Gebrauch 
dürfen Sie aus einer Geodatenbank, die 
als Bildschirmdarstellung einer Landkar-
te oder eines Stadtplans gegeben ist, 
wesentliche Teile des Inhalts entnehmen 
und intern weiterverwenden, also z. B. 
Straßen, Gebäude oder Gewässer mit 
Namen und Eigenschaften digitalisie-
ren. Die Kopie der Karte oder der Geo-
objekte dürfen Sie weder unmittelbar 
noch mittelbar zu Erwerbszwecken nut-
zen. Sie dürfen die Kopie auch nicht ver-
breiten oder zu einer öffentlichen Wie-
dergabe benutzen, also nicht verkaufen 
oder ins Internet einstellen. 

•  Sie dürfen  kleine Teile  einer Karte für 
geschäftliche Zwecke vervielfältigen und 
intern nutzen. In gleicher Weise dürfen 
Sie unwesentliche Teile des Inhalts einer 

Abb. 3 - Luftbild / Orthophoto Abb. 4 - Topographische Karte
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sentliche Teile des Inhalts einer Geoda-
tenbank vervielfältigen oder durch Data 
Mining auswerten. 

•  Karten, die von Verlagen, Behörden 
oder anderen Institutionen im eigenen 
Namen herausgegeben werden und vor 
mehr als siebzig Jahren erschienen sind, 
dürfen Sie uneingeschränkt nutzen. 

•  Nicht im gesetzlichen Nutzungsrecht 
eingeschlossen ist die öffentliche Wieder-
gabe von Karten oder Geodaten zusam-
men mit der Publikation der Forschungs-
ergebnisse. Wenn Sie nicht sicher sind, 
inwieweit die beabsichtigte Wiedergabe 
vom Zitatrecht abgedeckt ist, empfiehlt 
sich eine Anfrage beim Rechtsinhaber. 

Auch wenn Sie gesetzlich zur Nutzung 
berechtigt sind, müssen Sie folgende Be-
dingungen beachten:

•  Sie dürfen den übernommenen Karten-
ausschnitt nicht verändern.

•  Sie müssen die Quelle deutlich ange-
ben.

•  Sie leisten über den Erwerb von Dru-
ckern, Kopierern und Speichermedien 
einen Beitrag zur Vergütung der Nut-
zung. Die sog. Geräteabgabe wird durch 
Verwertungsgesellschaften (VG) von den 
Geräteherstellern eingesammelt und auf 
die einzelnen Urheber verteilt. Ähnlich 
wie die GEMA im Bereich der Musik be-
sorgt die VG Wort diese Aufgabe im Be-
reich Texte und Karten.

gen Veranstaltung, Lehrende und Prüfer 
an derselben Bildungseinrichtung sowie 
Dritte, soweit dies der Präsentation des 
Unterrichts oder der Präsentation von 
Unterrichts- oder Lernergebnissen an der 
Bildungseinrichtung dient. Nicht erlaubt 
ist das Kopieren aus Schulbüchern.

•  Sie dürfen für die eigene wissenschaft-
liche Forschung bis zu 75 Prozent eines 
Werkes, enthaltene Kartenabbildungen 
zu 100 Prozent vervielfältigen. 

•  Wenn Sie ein selbständiges wissen-
schaftliches Werk erstellen und die Auf-
nahme des fremden Werks zur Erläute-
rung des Inhalts erforderlich ist, dürfen 
Sie ein Werk zitieren, also zum Beispiel 
Kartenausschnitte für Vergleichszwecke 
mit Ihrem Werk verbreiten und öffentlich 
wiedergeben (Zitatrecht). 

• Hochschulen und andere staatliche 
Forschungseinrichtungen dürfen zum 
Zweck der nicht kommerziellen wissen-
schaftlichen Forschung bis zu 15 Prozent 
eines Werkes für einen abgegrenzten 
Kreis von Personen für deren eigene wis-
senschaftliche Forschung vervielfältigen, 
verbreiten und in geeigneter Weise, z. B. 
über Intranet, öffentlich zugänglich ma-
chen. Enthaltene Kartenabbildungen 
dürfen vollständig genutzt werden. Die 
Voraussetzung der nicht kommerziellen 
wissenschaftlichen Forschung dürfte re-
gelmäßig auch bei Bachelor- und Mas-
terarbeiten vorliegen, nicht jedoch bei 
der Auftragsforschung für Unternehmen 
und andere Dritte, wo die Forschungser-
gebnisse regelmäßig nur dem Auftrag-
geber mitgeteilt werden. 

•  Für Unterricht und Lehre sowie für die 
wissenschaftliche Forschung dürfen Sie 
für nicht kommerzielle Zwecke auch we-
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Wollen Sie diese Möglichkeiten nutzen, 
müssen Sie nur die den Geodaten, Me-
tadaten und Geodatendiensten beige-
gebenen Quellenvermerke erkennbar 
einbinden und Veränderungen, Bearbei-
tungen, neue Gestaltungen und sonsti-
ge Abwandlungen mit einem Verände-
rungshinweis versehen. 

Auch einzelne Bundesländer stellen 
von ihnen geführte Geodaten nach 
„Open Data“-Gesichtspunkten entgelt-
frei zur Verfügung. 

So hat beispielsweise Baden-Württem-
berg Teile seiner Geobasisdaten durch 
Presseerklärung des Ministers für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz vom 
17.01.2013 für offen erklärt und sie un-
ter die Lizenz CC BY 3.0 (seit 2016 unter 
Datenlizenz Deutschland - Namensnen-
nung, Version 2.0) gestellt. D. h. sofern 
der Name des Rechteinhabers in der von 
ihm festgelegten Weise genannt wird, 
dürfen die Daten zu kommerziellen und 
nicht kommerziellen Zwecken verviel-
fältigt, verbreitet und öffentlich zugäng-
lich gemacht sowie Änderungen an den 
Daten vorgenommen werden. 

Unter anderem bietet Baden-Württem-
berg den Geodatendienst „Maps4BW“ 
geldleistungsfrei und ohne Nutzungs-
beschränkung an. Wollen Sie diese Mög-
lichkeiten nutzen, müssen Sie nur die 
folgende Quelle angeben:
„LGL, www.lgl-bw.de“.

Nach Wikipedia sind „Offene Daten“ 
sämtliche Datenbestände, die im Inter-
esse der Allgemeinheit der Gesellschaft 
ohne jedwede Einschränkung zur freien 
Nutzung zugänglich gemacht werden. 

OpenStreetMap 
Dazu gehören z. B. die Daten von 
OpenStreetMap. Diese Organisati-
on stellt ihre Daten der Allgemeinheit 
kostenlos zur Verfügung. Sie beruft 
sich jedoch auf den Schutz des Daten-
bankherstellerrechts. Die OpenStreet-
Map-Datenbank steht unter der Li-
zenz „Open Database Licence (ODbL) 
1.0“. Bei einer Nutzung der Daten von 
OpenStreetMap müssen Sie daher die 
Quelle angeben und Sie sind zur Wei-
tergabe unter gleichen Bedingungen 
verpflichtet. 

„Offene Daten“ der Verwaltung
Die Bundesregierung definiert offene 
Daten so: „Open Data ermöglicht einen 
freien und ungehinderten Zugang aller 
Bürgerinnen und Bürger zu Daten aus 
der öffentlichen Verwaltung, die nicht 
einer berechtigten Datenschutz- oder 
Sicherheitsbeschränkung unterliegen.“

Der Bund stellt seit einiger Zeit seine 
Geodaten und Metadaten über Geo-
datendienste für die kommerzielle und 
nicht nichtkommerzielle Nutzung geld-
leistungsfrei zur Verfügung. 

Was gilt bei „Offenen Daten“?
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Rechte an einem Lichtbild
Bei der Benutzung von Lichtbildern ist 
besondere Vorsicht geboten, weil nicht 
nur dem Lichtbildner Rechte zustehen, 
sondern regelmäßig auch den abgebil-
deten Personen. 

Nach dem Gesetz betreffend das Urhe-
berrecht an Werken der bildenden Küns-
te und der Photographie dürfen Bildnis-
se nur mit Zustimmung der betroffenen 
Person verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden. 

Ohne Zustimmung des Betroffenen dür-
fen nur 

 Bilder aus dem Bereich der Zeitge-
schichte, 

 Bilder, auf denen die Personen nur als 
Beiwerk neben einer Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit erscheinen 

 und Bilder von Versammlungen, Auf-
zügen und ähnlichen Vorgängen, an 
denen die dargestellten Personen teil-
genommen haben, 

verbreitet und zur Schau gestellt wer-
den. Voraussetzung ist jedoch auch 
dann, dass die berechtigten Interessen 
eines Abgebildeten nicht verletzt wer-
den. 

Verstöße gegen das Gesetz betreffend 
das Urheberrecht an Werken der bilden-
den Künste und der Photographie kön-
nen mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
bestraft werden.

Was passiert bei einer Urheberrechtsverletzung?
Bei einer ungenehmigten Nutzung von 
Werken, Lichtbildern oder wesentlichen 
Datenbankinhalten kann der Rechtsin-
haber verlangen, dass die Nutzung be-
endet oder rückgängig gemacht wird 
(Unterlassung). Ohne Quellenangabe 
übernommene oder umfangreiche Zita-
te (Plagiat) machen eine wissenschaftli-
che Arbeit ungültig. Ohne Lizenz erstell-
te Folgeprodukte sind aus dem Verkehr 

zu nehmen, und dem Rechtsinhaber ist 
der entstandene Schaden inklusive der 
Abmahnkosten zu ersetzen. 

Wer die rechtlichen Regeln für den Um-
gang mit fremden Werken und sonsti-
gen Schutzgegenständen kennt und 
beachtet, kann sich vor solchen unan-
genehmen Folgen schützen.
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Haftungsbeschränkung

Die Kommission Recht und Geodaten ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechts-
beratung. Die Informationen geben das Urheberrecht in allgemeinverständlicher Sprache, aber 
auch stark vereinfacht wieder. Die Kommission stellt die Informationen ohne Gewähr zur Verfü-
gung und schließt die Haftung für Schäden aus, die sich aus deren Gebrauch ergeben können.

Stand der Bearbeitung: 11.02.2019
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